
	
	

	
 

 

 

 
für Wirtschaft und Verwaltung 

der Stadt Essen 
Schule der Sekundarstufe II 

 

 
 

Begrüßungsmappe 
 

 
 
 

 Schuljahr: 2023 / 2024  
 

 



Erich-Brost-Berufskolleg  
für Wirtschaft und Verwaltung  
der Stadt Essen 
Schule der Sekundarstufe II 

Bildungsgang Zweijährige Berufsfachschule (Höhere Handelsschule)      Erich-Brost-Berufskolleg 
Stand: Juni 2023 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

(1) Willkommen am EBBK 

(2) Schulordnung 

(3) Unterrichtsmaterialien 

(4) Eigenanteil 

(5) Unterrichtsversäumnisse 

(6) Entschuldigungen von Fehlzeiten 

(7) Konsequenzstufenmodell 

(8) Feueralarm 

(9) Täuschungsversuche 

(10) Alltagskonflikte 

(11) Infektionsschutz 

(12) Förderverein 

(13) Nutzungsvereinbarung und datenschutzrechtliche 

Einwilligung 

(14) Bestätigung und Kenntnisnahme 

(15) Konzept Ordnungsdienst 

(16) WebUntis (Stundenplan) 

(17) Flyer HBFS 
 
 
 



Erich-Brost-Berufskolleg  
für Wirtschaft und Verwaltung  
der Stadt Essen 
Schule der Sekundarstufe II 

Bildungsgang Zweijährige Berufsfachschule (Höhere Handelsschule)      Erich-Brost-Berufskolleg 
Stand: Juni 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe*r Schüler*in,  
liebe Erziehungsberechtigten, 
 
herzlich willkommen am Erich-Brost-Berufskolleg! 
 
Sie haben sich für den zweijährigen Bildungsgang Berufsfachschule, Typ Wirtschaft und 
Verwaltung („Höhere Handelsschule“) angemeldet und erhalten erste Informationen.  
 
Anbei erhalten Sie wichtige Adressen, Telefonnummern und/oder Mailadressen. 
 
Name Adresse/Mailadresse Telefonnummer 

EBBK-Sekretariat 

 

Erich-Brost-Berufskolleg 

Sachsenstraße 29 

45128 Essen 

sekretariat@ebbk.schule 
Ansprechpartnerin: Frau Manka 

0201-884805-30 

Schulsozialarbeit 

 

Herr Mirko Schieren 

Raum 107 (1. Etage) 

m.schieren@ebbk.schule 

0201-884805-46 

Frau Cynthia Boras 

Raum S208 (2. Etage) 

c.boras@ebbk.schule 

0159 04891387 

Beratungsteam  

„Kontakt“ 

Beratungsraum S213 

Täglich in der 2. Pause oder  

nach Vereinbarung bzw. Aushang 

 

Homepage www.ebbk-essen.de 
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Schulordnung 

Stand: 18.04.2023 
In unserer Gemeinschaft sind gegenseitiger Respekt und die Einhaltung bestimmter Regeln von 
besonderer Bedeutung. Entsprechend dem Leitbild unseres Schulprogramms geben wir uns am Erich-
Brost-Berufskolleg folgende Regeln, die ein erfolgreiches Schulleben und ein positives Schulklima 
ermöglichen.  
 
I. Unterrichtszeiten und Pausen 

Das Schulgebäude wird um 07:00 Uhr geöffnet. Vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen halte ich mich in 
der Pausenhalle, dem vorderen Treppenhaus oder auf dem Schulhof auf.  
 
Unterrichtsstunden/Pausen Unterrichtszeiten Pausenzeiten 

1. Stunde 
2. Stunde 

08:00 bis 08:45 Uhr 
08:45 bis 09:30 Uhr 

 

1. Pause  09:30 bis 09:50 Uhr 
3. Stunde 
4. Stunde 

09:50 bis 10:35 Uhr 
10:35 bis 11:20 Uhr 

 

2. Pause  11:20 bis 11:40 Uhr 
5. Stunde 
6. Stunde 

11:40 bis 12:25 Uhr 
12:25 bis 13:10 Uhr 

 

3. Pause  13:10 bis 13:30 Uhr 
7. Stunde 
8. Stunde 

13:30 bis 14:15 Uhr 
14:15 bis 15:00 Uhr 

 

4. Pause  15:00 bis 15:20 Uhr 
9. Stunde 
10. Stunde 

15:20 bis 16:05 Uhr 
16:05 bis 16:50 

 

 
Ein*e Schüler*in informiert das Sekretariat, wenn die Lehrkraft länger als 10 Minuten nach dem 
Unterrichtsbeginn nicht zum Unterricht erscheint. Ich akzeptiere, dass die Lehrkräfte in der zweiten Pause 
für Gespräche nicht zur Verfügung stehen. 
 
II. Regeln im Umgang miteinander Konsequenzen bei Regelverletzung 
Ich führe meinen Schülerausweis immer bei mir 
und zeige ihn auf Verlangen vor. 

Kann die Zugehörigkeit zum EBBK nicht 
festgestellt werden, dann ist das Schulgelände zu 
verlassen. Ggf. Einschalten der Polizei. 

Ich halte mich an die Anweisungen der Lehrkräfte 
und des Schulpersonals. 

Erzieherische Einwirkungen (Maßnahmen gem.  
§ 53 II SchulG NRW) 

- das Gespräch und die Beratung 
- die Ermahnung 
- Gruppengespräche mit Schüler*innen und 

Erziehungsberechtigten/Ausbildungsbetrie
ben 

- die mündliche oder schriftliche 
Missbilligung des Fehlverhaltens 

Ich gehe respektvoll mit anderen um und beleidige, 
bedrohe, erpresse, verletze oder mobbe 
niemanden. Ich löse schulische Alltagskonflikte 
gemäß den Regeln des 
Beschwerdemanagements. 
Ich setze mich dafür ein, dass Rassismus, 
Antisemitismus und Sexismus an unserer Schule 
keinen Platz haben. 
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II. Regeln im Umgang miteinander Konsequenzen bei Regelverletzung 
Ich akzeptiere die sexuelle Selbstbestimmung 
jedes Einzelnen und das Schutzkonzept des 
EBBK. 

- der Ausschluss von der laufenden 
Unterrichtsstunde 

- die Nacharbeit unter Aufsicht 
- die zeitweise Wegnahme von 

Gegenständen 
- Maßnahmen mit dem Ziel der 

Wiedergutmachung angerichteten 
Schadens und die Beauftragung mit 
Aufgaben, die geeignet sind, das 
Fehlverhalten zu verdeutlichen. 

- die schriftliche Information der 
Eltern/Ausbildungsbetriebe 

 
Schulordnungsmaßnahmen (gem. § 53 III SchulG 
NRW) 

- der schriftliche Verweis 
- die Überweisung in eine parallele Klasse 

oder Lerngruppe 
- der vorübergehende Ausschluss vom 

Unterricht von einem Tag bis zu zwei 
Wochen und von sonstigen 
Schulveranstaltungen 

- die Androhung der Entlassung von der 
Schule 

- die Entlassung von der Schule 
 
Einschalten der Polizei, ggf. Strafanzeige stellen 

Ich fotografiere oder filme niemanden ohne sein 
Einverständnis und veröffentliche bzw. verbreite 
auch kein Material. Dies gilt auch für 
Tonmitschnitte. 
Ich gehe nicht an fremdes Eigentum. 
Ich bringe keinen Alkohol und keine Drogen mit zur 
Schule und konsumiere keinen Alkohol und keine 
Drogen auf dem Schulgelände. 
Ich führe keine gefährlichen Gegenstände oder 
Waffen (Anlage 2 zu §2 WaffG) mit und beachte 
den Zusatz Sichere Lernumgebung zu dieser 
Schulordnung. 
Ich informiere die Lehrkräfte oder das 
Schulpersonal, wenn ich Kenntnis über Notfälle, 
Sachbeschädigungen oder Gefahrenlagen habe.  

Ich rauche und dampfe auf dem gesamten 
Schulgelände nicht.  
§ 54 SchulG NRW, § 10 JuSchG, NiSchG NRW 

Zusätzlich zu § 53 II und III SchulG NRW gilt: 
Schüler*innen, Lehrkräften und sonstigen 
Personen, die gegen das Rauchverbot verstoßen, 
droht eine Geldbuße in Höhe von bis zu 1000 €. 

Ich hafte für die Schäden, die ich fahrlässig oder 
vorsätzlich verursache, insbesondere bei 
Beschädigung der IT-Ausstattung. 

Zusätzlich zu § 53 II und III SchulG NRW gilt: 
Allen Personen drohen Schadensersatzansprüche 
(auch von der Stadt Essen). 

Ich achte sorgfältig auf eigene Geld- und 
Wertgegenstände. 

Bei Verlust, Beschädigung oder Diebstahl besteht 
keine Versicherung. 

 
III. Regeln im Unterricht und in den Räumen Konsequenzen bei Regelverletzung 
Ich erscheine pünktlich zum Unterricht.  Zusätzlich zu § 53 II und III SchulG NRW gilt: 

- Versäumte Unterrichtszeit wird im 
Klassenbuch vermerkt 

- Verspätungen sind grundsätzlich 
unentschuldigt (ggf. Bemerkung auf dem 
Zeugnis) 

- Auswirkungen auf die Leistungsbewertung 
- Die Fälschung von ärztlichen 

Bescheinigungen bzw. anderen Urkunden 
führt grundsätzlich zur Einleitung eines 
Strafverfahrens. 

Ich beachte die Verhaltensregeln bei 
Unterrichtsversäumnissen.  

Ich habe meine Unterrichtsmaterialien immer 
vollständig dabei. 

Zusätzlich zu § 53 II und III SchulG NRW gilt: 
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III. Regeln im Unterricht und in den Räumen Konsequenzen bei Regelverletzung 
Ich habe das Recht und die Pflicht, an der 
Gestaltung des Unterrichts mitzuwirken. 

- Auswirkungen auf die Leistungsbewertung 
 
 
Zusätzlich zu § 53 II und III SchulG NRW gilt: 

- Auswirkungen auf die Leistungsbewertung 
 

Ich nutze meine elektronischen Geräte im 
Unterricht nur zu unterrichtlichen Zwecken.  
Ich täusche in Prüfungssituationen nicht und 
benutze keinerlei unerlaubte Hilfsmittel (analog 
und digital). 
Ich gehe mit der Ausstattung der Schule sorgfältig 
um, und ich verschmutze auch die sanitären 
Anlagen nicht. 

Zusätzlich zu § 53 II und III SchulG NRW gilt: 
- Es drohen Schadensersatzansprüche 

(auch von der Stadt Essen). 
Ich esse nicht im Unterricht und in den IT-Räumen 
trinke ich auch nicht. 

Zusätzlich zu § 53 II und III SchulG NRW gilt: 
- Es drohen Schadensersatzansprüche 

(auch von der Stadt Essen). 
- Auswirkungen auf die Leistungsbewertung 

Ich kleide mich angemessen. Ich trage keine 
Kleidung mit gewaltverherrlichenden, sexistischen 
und diskriminierenden Texten und Symbolen und 
keine gesichtsverhüllenden Kleidungsstücke. 

Zusätzlich zu § 53 II und III SchulG NRW gilt: 
- Bei Straftatbeständen Einschalten der 

Polizei, ggf. Strafanzeige stellen 

Ich verwende und verbreite keine 
gewaltverherrlichenden Symbole und Inhalte. 
Ich verzichte auf die Ausübung sichtbarer religiöser 
Rituale, um die Religionsneutralität zu wahren. 

§ 53 II und III SchulG NRW 

Ich erledige aktiv meine Aufgaben im Rahmen des 
Ordnungsdienstes der Klasse bzw. der Schule. 

§ 53 II und III SchulG NRW 

Ich betrete das hintere Treppenhaus und die 
Außentreppen nur in Gefahrensituationen. 
Ich blockiere keine Fluchtwege und beachte die 
Verhaltensregeln in Gefahrensituationen. 
Ich verursache keinen Lärm und unterlasse das 
Rennen, Ballspielen und Werfen von 
Gegenständen im Schulgebäude. 
Ich entsorge meinen Müll ausschließlich im 
Mülleimer, und ich halte die Schule sauber. 
Ich verlasse den Unterricht grundsätzlich nicht. 
Ich beachte die Unterrichtszeiten der Schule und 
gehe grundsätzlich in den Pausen oder der 
unterrichtsfreien Zeit zur Toilette oder zum Kiosk. 
Während des Unterrichts suche ich nur nach 
Rücksprache mit der Lehrkraft und einzeln die 
Toilette auf. Ich kehre anschließend sofort zum 
Unterricht zurück. 
Ich fahre und parke nicht mit Fahrzeugen auf dem 
Schulgelände; mein Fahrrad/meinen Scooter stelle 
ich auf den dafür vorgesehenen Flächen ab. 

Zusätzlich zu § 53 II und III SchulG NRW gilt: 
- ggf. Einschalten der Polizei bzw. des 

Ordnungsamtes 
Ich benutze den Fahrstuhl nur mit Genehmigung 
der Lehrkräfte oder des Schulpersonals. 

Zusätzlich zu § 53 II und III SchulG NRW gilt: 
- Es drohen Schadensersatzansprüche 

(auch von der Stadt Essen). 
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IV. Verhalten bei Schulveranstaltungen außerhalb des Schulgeländes  

Ich beachte, dass bei allen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes (z. B. in Sporthallen und auf 
Sportanlagen, auf Klassenfahrten, bei Unterrichtsgängen) zusätzlich besondere Anweisungen der 
aufsichtführenden Lehrkräfte gelten.  

V. Zusatz zur Schulordnung: Sichere Lernumgebung 
 
Die Schule ist ein Ort, in dem viele unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Ansichten und 
Interessen zusammentreffen und gemeinsam arbeiten. 
 
Die Schulleitung ist bestrebt, allen Schüler*innen und allen Mitarbeiter*innen eine sichere Umgebung zu 
bieten, in dem alle die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung haben. Aus diesem Grund bezieht 
die Schule eine „Null-Toleranz-Position“ gegenüber jeglicher Störung dieser sicheren Lernumgebung, 
insbesondere gegenüber Straftaten, die auf dem Schulgelände begangen werden. Daraus ergeben sich 
folgende verbindliche Vorgaben / Regeln: 
 
1. Gefährliche Gegenstände dürfen auf dem Schulgelände nicht mitgeführt werden. Gefährliche 

Gegenstände sind Gegenstände, die nach Art und Beschaffenheit darauf angelegt sind, anderen 
Menschen schweren Schaden zuzufügen. Dazu zählen insbesondere: 

 
- Messer oder andere Werkzeuge (außer zu Unterrichtszwecken benötigt) 
- Reizstoffsprühgeräte aller Art 
- Elektroimpulsgeräte 
- Schlagstöcke, Baseballschläger oder ähnliche Gegenstände 
- Pyrotechnik, Feuerwerkskörper, Knallkörper oder vergleichbare Gegenstände  
- ätzende oder brennbare Flüssigkeiten 
- verbotene Gegenstände nach Anlage 2 zu §2 WaffG (sog. „Waffenliste“) 

 
2. Jede Lehrkraft und das Schulpersonal haben das Recht, die mitgeführten (Schul-)Taschen und 

sonstige mitgeführte Gegenstände wie z. B. Kleidung der Schüler*innen bei begründetem Verdacht 
auf mitgeführte Gegenstände, die nach dieser Schulordnung im Schulgebäude nicht gestattet sind, zu 
durchsuchen und die nach dieser Schulordnung verbotenen Gegenstände bei Auffinden an sich zu 
nehmen. Eine Ablehnung der Durchsuchung führt umgehend zur Einschaltung der Polizei. 
Gegenstände, die nicht nach der Waffenliste als „verboten zum Umgang“ definiert sind, können durch 
die Erziehungsberechtigten oder eine andere autorisierte Person bei der Schulleitung abgeholt 
werden. Gegenstände, die nach der Waffenliste als „verboten zum Umgang“ definiert sind, werden 
der Polizei übergeben. Eine Strafanzeige wird in jedem Fall gefertigt. Unter anderem werden in 
folgenden Fällen, die auch strafrechtlich im zivilen Leben verfolgt werden können, grundsätzlich von 
Seiten der Schule Ordnungsmaßnahmen veranlasst und ggf. Strafanzeige erstattet: 

 
- Körperliche Gewalt mit Vorsatz und Verletzungsfolge/Spucken 
- Mobbing – Verleumdung 
- mutwillige Sachbeschädigung – Vandalismus 
- Diebstahl 
- Fälschung von Urkunden oder sonstigen amtlichen Dokumenten 
- Drogen 
- Drohung und Erpressung 
- Beleidigung gegenüber dem Schulpersonal 

 
3. Gesetzlich zugelassene Reizstoffsprühgeräte, die zum eigenen Schutz auf dem Schulweg mitgeführt 

werden, müssen unmittelbar nach Betreten des EBBK im Sekretariat abgegeben werden. Sie können 
dort unmittelbar vor Verlassen des Schulgeländes wieder empfangen werden. Werden 
Reizstoffsprühgeräte darüber hinaus im Schulgebäude mitgeführt, werden diese durch das 
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Schulpersonal eingezogen und können – bei minderjährigen Schüler*innen durch 
Erziehungsberechtige – im Sekretariat wieder abgeholt werden.  

4. Ein Verstoß gegen die Ziffern 1 bis 3 dieser Anlage Sichere Lernumgebung kann nach sorgfältiger 
Prüfung des Einzelfalls zu Ordnungsmaßnahmen gem. § 53 III Schulgesetz bis zur Entlassung der 
Schüler*in von der Schule führen.  

 

VI. Beschluss über die Schulordnung 

Diese Schulordnung wurde von der Schulkonferenz gemäß § 65. Abs. 2 Nr. 25 SchulG NRW am 
02.05.2023 beschlossen. Sie wird von allen am Schulleben beteiligten Gruppen (Lehrkräften, 
Schüler*innen, Ausbilder*innen und Erziehungsberechtigen) getragen. Sie kann nur durch Beschluss der 
Schulkonferenz geändert werden. 
Sie tritt mit Wirkung vom 03.05.2023 in Kraft und gilt neben den einschlägigen schulrechtlichen 
Bestimmungen in der jeweils gültigen Fassung. 
 
gez. die Schulleitung 
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Liebe*r Schüler*in, 
 
bitte beschaffen Sie die untenstehenden Unterrichtsmaterialien. Wir, die Lehrerinnen 
und Lehrer am Erich-Brost-Berufskolleg, erwarten, dass Sie diese Materialien immer in 
der Schule dabeihaben, damit wir gemeinsam einen abwechslungsreichen und 
schülerorientierten Unterricht gestalten können.  
 
 

Þ 1 breiter DIN A4 - Aktenordner (zwei Löcher) für das Einordnen der Unterlagen     

zu Hause 

Þ 1 schmaler DIN A4 - Aktenordner (zwei Löcher) für die Verwendung in der 

Schule 

Þ Trennblätter für die Einteilung der Aktenordner nach Fächern 

Þ Ringbuchpapier DIN A4, liniert und kariert 

Þ DIN A4 – Klarsichthüllen 

Þ 1 DIN A5 – Heft (kariert oder liniert) 

Þ 1 Bleistift 

Þ 1 Anspitzer 

Þ 1 Radiergummi 

Þ Buntstifte, rot, blau, grün (können auch bunte Filzstifte oder Fineliner sein) 

Þ Zwei Textmarker (1 x leuchtendes Gelb + 1 weitere Farbe) 

Þ 1 Edding (schwarz) 

Þ 1 wasserlöslicher Folienstift (schwarz) 

Þ 1 Füller oder Kugelschreiber  

Þ 1 Papierklebestift 

Þ 1 kleine Bastelschere 

Þ 1 Geo-Dreieck oder Lineal 

Þ 1 Taschenrechner CASIO FX-991DE plus (Preis ca. 24,00 €) 

Þ 1 USB-Stick (mind. 4 GB) 
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Liebe Erziehungsberechtigte, 
liebe Schüler*innen, 
 
zu Beginn des Schuljahres einige Informationen zu den Buchbestellungen, zu weiteren 
Auslagen und zu den Spenden an den Förderkreis Erich-Brost-Berufskolleg: 
 
1. Buchbestellungen 
 
Da sich in der Regel die Preise der Bücher noch in den Sommerferien ändern, können 
wir keinen genauen Betrag mitteilen. Für die Bestellung von Büchern planen Sie bitte 
direkt zu Beginn des Schuljahres einen Betrag in Höhe von ca. 90,00 € ein, die von Ihnen 
zu entrichten sind. 
 
Falls Sie Anspruch auf Leistungen der Arbeitsagentur haben, bringen Sie bitte die 
entsprechenden Bescheide in Kopie mit, damit wir eine Bestellung vornehmen können.  
 
2. „Team Tag“ zur Förderung des Teamzusammenhalts und der Teamarbeit 
 
Alle neuen Klassen nehmen zu Beginn des Schuljahres an einem Teamtraining statt, das 
in Kooperation mit einem externen Träger organisiert wird. Pro Schüler*in wird hierfür ein 
Eigenbetrag von 5,00 € erhoben. 
 
3. Spende an den Förderkreis 
 
Die Schulkonferenz hat am 05.11.2019 folgende Empfehlung ausgesprochen: 
 
„Zur Finanzierung ergänzender Unterrichtsmaterialien und von 
Ausstattungsgegenständen, die allen Schüler*innen zugutekommen, leistet jede/r 
Schüler/in am Anfang der Schullaufbahn eine einmalige Zahlung in Höhe von 
 

40 € in der Höheren Berufsfachschule.“ 
 

Der Beitrag wird an den Förderverein der Schule abgeführt und zweckgebunden für  
z. B. Finanzierung des Kopieretats; Beschaffung von Klassensätzen; speziell 
benötigte Lehrmittel für den Unterricht und sonstige Unterrichts- und 
Verbrauchsmaterialien verwendet. Der Förderverein wird der Schulkonferenz über die 
Verwendung der Mittel Rechenschaft ablegen." 
 
Wir bitten Sie, den Betrag von 40,00 € ebenfalls bei Ihrer Klassenleitung abzugeben. Sie 
erhalten eine Spendenquittung zur Vorlage beim Finanzamt. 
 
Daher bringen Sie also am Einschulungstag bitte insgesamt 135,00 € mit.  
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Verfahrensweise für das Entschuldigen versäumter Unterrichtsstunden 

 
Liebe Schüler*innen, 
 
Entschuldigungen nachzuhalten und die Fehlzeiten verantwortungsbewusst zu dokumentieren, 
ist eine Aufgabe, die wir Ihnen in der Höheren Berufsfachschule zutrauen.  
 
 
 
Vorgehensweise: 
 
1. Sie erhalten von ihrer Klassenleitung eine Kopiervorlage des Entschuldigungsformulares. 

Alternativ können Sie sich das Formular aus dieser Begrüßungsmappe ausdrucken. 

2. Es werden ausschließlich diese Formulare für die Entschuldigungen akzeptiert. 

3. Besonders wichtig ist es darauf zu achten, dass der entsprechende Zeitraum, der Tag, oder 

auch nur die versäumte Stunde dokumentiert wird.  

4. Atteste oder ärztliche Bescheinigungen sowie anderweitige Dokumente kleben Sie bitte auf 

das Formular. 

5. Die Entschuldigungen geben Sie bitte unverzüglich der Klassenleitung zur Kontrolle ab. Die 

Klassenleitung zeichnet diese ab und trägt die Entschuldigungen in die Anwesenheitsliste 

(WebUntis) ein. Bitte geben Sie die Entschuldigungsformulare nur bei der Klassenleitung 
persönlich ab.  

6. Verspätet eingereichte Entschuldigungen (maximal eine Woche nach Erkrankung) werden 

nicht mehr akzeptiert und bleiben als unentschuldigte Fehlzeiten stehen. 
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Entschuldigung 
 

Meine Tochter / Mein Sohn / Ich  _______________________________________________  

konnte vom  ___________________ bis  ________________________________________  

wegen  ___________________________________________________________________  

nicht am Unterricht teilnehmen. 

 ________________________________   _________________________________  

Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigte)                              Datum 

 

☐ entschuldigt ☐ unentschuldigt  _________________________________  

                    Unterschrift Lehrkraft 

 

Nachweis/Attest hier einkleben  
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Verhaltensregeln bei Unterrichtsversäumnissen 
 
Die nachfolgend aufgeführten Regelungen basieren auf Vorschriften des Schulgesetzes für das 
Land NRW. Deshalb sind sie für alle Schülerinnen und Schüler des Erich-Brost-Berufskollegs 
verbindlich. Nur wenn alle sich an diese Regeln halten, können die erforderlichen Lernfortschritte 
erreicht werden. Regelverstöße ziehen Konsequenzen nach sich, bis hin zur Entlassung von der 
Schule. 
 

 
 

1. Sie wissen, dass Sie in ab-
sehbarer Zeit einen wichti-
gen Termin wahrnehmen 
müssen, der nicht außer-
halb der Schulzeit stattfin-
den kann. 

Dann 
müssen 
Sie … 

sich im Voraus von Ihrem/Ihrer Klassenlehrer/in für die-
sen Tag beurlauben lassen. (Hinweis: Termine sollen 
nicht während der Unterrichtszeit wahrgenommen wer-
den) 

2. Sie können an einem Tag 
aus Krankheitsgründen 
(oder anderen unvorherseh-
baren Gründen) die Schule 
nicht besuchen. 

Dann 
müssen 
Sie … 

die Schule (Sekretariat) unverzüglich telefonisch vorab 
über den Grund und die voraussichtliche Dauer Ihres 
Fehlens benachrichtigen sowie sofort am 1. Tag, an 
dem Sie die Schule wieder besuchen, dem/der Klassen-
lehrer/in eine schriftliche Entschuldigung mit Angabe 
des Versäumnisgrundes vorlegen. Liegt eine solche 
Entschuldigung nicht rechtzeitig vor, gilt das Fehlen als 
unentschuldigt. 

3. An einem Tag wird eine an-
gekündigte Klassenarbeit 
oder ein angekündigter Test 
geschrieben und Sie müs-
sen an diesem Tag aus 
Krankheitsgründen fehlen. 

Dann 
müssen 
Sie … 

eine schriftliche Entschuldigung schreiben, die Sie nach 
Ihrer Genesung unverzüglich dem/der Klassenlehrer/in 
vorlegen. Die Klassenarbeit oder den Test schreiben 
Sie direkt ohne erneute Ankündigung nach, wenn Sie 
wieder Unterricht haben. Ersatzweise wird Ihr Lehrer*in 
eine mündliche Prüfung ansetzen. 

4. Sie sind volljährig und 
schreiben Entschuldigun-
gen selbst. 

Dann 
müssen 
Sie … 

darauf gefasst sein, dass Sie bei zweifelhaften Ent-
schuldigungen im Krankheitsfall die schriftliche Auflage 
bekommen, nur noch ärztliche Schulunfähigkeitsbe-
scheinigungen (Attest) vorlegen zu müssen. 

5. Sie müssen den Unterricht 
aus Krankheitsgründen 
(oder anderen unvorherseh-
baren Gründen) vorzeitig 
verlassen. 

Dann 
müssen 
Sie … 

sich beim/bei der nachfolgenden Lehrer/in abmelden. 

6. Sie haben unentschuldigt 
gefehlt. 

Dann … erscheinen diese Stunden als unentschuldigt auf Ihrem 
Zeugnis, und die Mitarbeit im Unterricht wird für die ver-
säumten Stunden mit „ungenügend“ (Note 6) bewertet. 

7. Sie haben innerhalb von 30 
Tagen insgesamt 20 Unter-
richtsstunden unentschul-
digt versäumt. 

Dann …  können Sie ohne vorherige Androhung von der Schule 
entlassen werden, wenn Sie nicht mehr schulpflichtig 
sind. (§ 53 Abs. 4 SchulG) 

8. Sie haben ununterbrochen 
20 Unterrichtstage unent-
schuldigt gefehlt. 

Dann … endet Ihr Schulverhältnis und Sie werden ausgeschult, 
wenn Sie nicht mehr schulpflichtig sind. (§ 47 Abs. 1 Zif-
fer 8 SchulG) 

 
9. 

Sie gehören einer Religi-
onsgemeinschaft an, deren 
Brauchtums- und Feiertage 
nicht in das Feiertagsgesetz 
NRW aufgenommen sind. 

Dann … müssen Sie einen Antrag auf Beurlaubung mit Begrün-
dung mindestens zwei Wochen vorher schriftlich über 
die Klassenleitung an die Schulleitung stellen. Geneh-
migt werden können nur folgende Feiertage: 
- das griechisch-orthodoxe Osterfest (Paschalia) 
- das islamische Opferfest (Id ul adha) 
- der jüdische Versöhnungstag (Jom Kippur) 
Ohne Beurlaubung gelten solche Fehlzeiten als unent-
schuldigt. 
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1. Grundsätzlich gilt: Die Schülerin oder der Schüler ist verpflichtet, regelmäßig und pünktlich 
am Unterricht teilzunehmen (§ 43 Schulgesetz NRW). 

2. Mündliche Erklärungen zu Fehlzeiten gelten nicht als Entschuldigungen. 
3. Ist ein/e Schüler/in durch Krankheit oder aus anderen nicht vorhersehbaren zwingenden 

Gründen verhindert, die Schule zu besuchen, so ist die/der Klassenlehrer/in unverzüglich per 
Email oder Anruf im Sekretariat (0201 884805-30) zu benachrichtigen. 

4. Ärztliche Bescheinigungen11 gelten nur mit der Unterschrift des/r Arztes/Ärztin. Bitte schon in 
der Praxis darauf achten! 

5. a) Kommt ein/e Schüler/in aus Krankheitsgründen im Laufe eines Schultages später zum 
Unterricht oder meldet sich vom Unterricht ab, so ist auch hierfür fristgemäß eine 
schriftliche Entschuldigung vorzulegen. Der/die Schüler/in achtet darauf, dass er/sie im 
Klassenbuch nach- bzw. ausgetragen wird.  

b) Die schriftliche Entschuldigung hat der aktuellen Norm (siehe Formular) zu entsprechen. 
Sie ist von den Erziehungsberechtigten bzw. bei volljährigen Schüler/innen von diesen 
selbst zu unterschreiben. 

6. Arztbesuche sollten nachmittags erfolgen. Ein Arztbesuch (ohne Attest) befreit nicht auto-
matisch vom gesamten Schultag. Ist der Schulbesuch dennoch nicht möglich, müssen die 
verbleibenden Unterrichtsstunden schriftlich entschuldigt werden. 

7. Bei Führerscheinprüfungen, Einstellungstests, religiösen Feiertagen (bitte Sonderregelung 
beachten) oder allen anderen Terminen, die nicht plötzlich anfallen, sondern im Vorhinein 
bekannt sind, muss eine Beurlaubung erfolgen. Diese ist rechtzeitig (mind. 1 Woche Vorlauf) 
schriftlich zu beantragen (Formular im Sekretariat und dann an den/die Klassenlehrer/in). Die 
Genehmigung erfolgt ausschließlich durch die Schulleitung. Werden für derartige Fehlzeiten 
erst im Nachhinein Entschuldigungen vorgelegt, werden diese nicht akzeptiert.  

8. Wird eine Entschuldigung oder eine ärztliche Bescheinigung1 nicht fristgemäß oder form-
gerecht abgegeben, so muss dies von dem/r Klassenlehrer/in nicht mehr akzeptiert werden. 
Die versäumten Unterrichtsstunden gelten dann als unentschuldigt und werden als solche auf 
dem Zeugnis ausgewiesen. 

9. Gehäuftes unentschuldigtes Fehlen führt zu einer Attestpflicht und Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen und kann zur Entlassung von der Schule führen. Die Attestpflicht bleibt 
für die gesamte Schuldauer bestehen, auch in anderen Bildungsgängen unserer Schule.  

10. Die Entschuldigungen und Atteste werden prinzipiell unaufgefordert bei dem/der 
Klassenlehrer/in abgegeben. 

11. Versäumte Klausuren werden, sofern sie entschuldigt sind, in der Regel unverzüglich 
nachgeschrieben. Sind versäumte Klausuren nicht entschuldigt, gilt dies als nichterbrachte 
Leistung und wird mit der Note „ungenügend“ bewertet. 

 

 
1 Eine Bescheinigung über den Besuch der Sprechstunde ist keine Schulunfähigkeitsbescheinigung bzw. ärztliche Krankschreibung. 
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So funktioniert das Konsequenzstufen-Verfahren 
 

Das sind unsere Grundsatzregeln: 
 

Þ der Unterricht wird NICHT GESTÖRT, 
Þ im Unterricht wird GUT MITGEARBEITET, 

 
Folgende Sachverhalte führen zu Konsequenzen: 

 
STÖRUNG durch 

Þ Seitengespräche 
Þ Hereinrufen 
Þ Beleidigende Äußerungen 
Þ unangemessenes Verhalten 
Þ Handygebrauch 
Þ MP3-Gebrauch 
Þ Essen im Unterricht 

 
MANGELNDE MITARBEIT durch 

Þ unpünktliches Erscheinen 
Þ häufig nicht vorhandenes Arbeitsmaterial 
Þ häufig nicht gemachte Hausaufgaben 

 

 
 

Die Konsequenzen erfolgen in drei Stufen  
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Feueralarm 
 
 
 
 
 
Sollte an unserer Schule ein Feuer ausbrechen, ist es wichtig, dass Sie sich richtig verhalten, um 
alle Risiken für Leib und Leben zu minimieren. Deshalb wollen wir Sie mit diesem Schreiben 
informieren. 
 
Es ertönt ein Signal und eine fortlaufende Durchsage mit der Anweisung: „Bitte verlassen Sie 
umgehend das Gebäude.“ 
 
Beim Verlassen der Räume bzw. des Gebäudes beachten Sie bitte Folgendes: 
 

Þ nehmen Sie nur die wichtigsten Gegenstände aus Ihrer Schultasche mit – Geldbeutel-Handy- 
Schlüssel! Sie müssen Ihre Taschen im Klassenraum lassen. Bedenken Sie: eine verlorene 
Tasche kann zur Stolperfalle werden.  

 
Þ sollten die Wetterbedingungen Sie veranlassen, Mantel oder Jacke mitzunehmen, dann 

ziehen Sie diese/n bitte UNBEDINGT an – auch verlorene Mäntel/Jacken können zu 
Stolperfallen werden 

 
Þ begeben Sie sich dann mit der gesamten Klasse und der Fachlehrerin bzw. dem 

Fachlehrer umgehend auf den vorgegebenen Fluchtwegen zum Sammelplatz 
„Sachsenstraße“ (an die mit Ihrer Klassenleitung vereinbarte Stelle). Der Fluchtweg 
verläuft immer über das Haupttreppenhaus („5er bis 8er“ Räume oder das 
Nebentreppenhaus („3er und 4er“ Räume“) nach draußen. Sollten Sie im Parterre/Keller 
Unterricht haben, dann gehen Sie über den Seitenausgang zum Schulhof. Bleiben Sie 
immer als Gruppe zusammen mit Ihrer jeweiligen Fachlehrerin, Ihrem jeweiligen 
Fachlehrer. Alle verlassen das Gebäude! Bleiben Sie auf keinen Fall im Gebäude! Gehen 
Sie auf keinen Fall vor Entwarnung wieder in das Gebäude zurück! 

 
Sollten Sie gerade ohne Lehrkraft im Raum oder im Gebäude sein, so begeben Sie sich -unter 
Beachtung der obigen Verhaltensregeln- ebenfalls SOFORT auf den Sammelplatz „Schulhof“  
und melden sich bei a) Ihrer Lehrkraft (bei Lehrerwechsel) oder b) Klassenleitung oder bei 
der/dem Sicherheitsbeauftragten in Warnweste (bei Vertretungs- oder betreutem Unterricht und 
in Freistunden). 
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Informationen über Täuschungshandlungen 
 

Als umfangreichen Täuschungsversuch wird grundsätzlich der Einsatz jeglicher 
technischer Hilfsmittel, insbesondere der Einsatz elektronischer Hilfsmittel zur 
Datenspeicherung und zur Datenkommunikation angesehen.  
 
Hierzu zählen sämtliche Geräte, mit denen 
 

a) Informationen aufgezeichnet oder gespeichert werden können, um sie zu einem 
beliebigen Zeitpunkt wieder abzurufen. Dies sind neben programmierbaren 
Taschenrechnern auch mobile Geräte, die eigentlich zum Abspielen von Musik- 
oder Video-Dateien vorgesehen sind. 

b) Sie auf Online-Inhalte zugreifen können (Mobiletelefon, Smart Watch, Surf-Tag, 
Media-Spieler mit WiFi usw.) 
 

Da die jeweilige Aufsicht nicht zwingend zwischen der Verwendung unterscheiden kann, 
gilt die folgende Regel: 
 
Jede Schülerin/jeder Schüler, die/der ein solches Gerät während eines 
Leistungsnachweises oder während einer Prüfung bei sich trägt (z. B. in der 
Hosentasche), wird von der weiteren Leistung/Prüfung ausgeschlossen. 
 
Für die Schülerinnen/Schüler wird ein separater Tisch bereitgestellt, auf dem sie vor der 
Leistung/Prüfung sämtliche Hardware im obigen Sinne ablegen können. Dabei gilt, dass 
jede Schülerin/jeder Schüler für ihr/sein Gerät selbst verantwortlich ist! 
 
Um sich vor Diebstahl oder Verwechselungen, insbesondere von teuren Endgeräten zu 
schützen gilt demnach: Lieber an diesem Tag das Gerät gar nicht erst mit zur Schule zu 
bringen! 
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Belehrung für Eltern, Erziehungsberechtigte sowie volljährige Schülerinnen und Schüler 

durch das Erich-Brost-BK der Stadt Essen (= Gemeinschaftseinrichtung) gemäß § 34 
Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich viele 
Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht 
ausbreiten. 
Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem 
Schutz aller Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden 
Krankheiten dienen. Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren. 

1. Gesetzliche Besuchsverbote 
Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule oder 
eine andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten Infektionskrankheiten 
erkrankt ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese Krankheiten sind in der 
Tabelle 1 auf der folgenden Seite aufgeführt. 
Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durch-gemachter 
Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall 
können sich Spielkameraden, Mitschüler/-innen oder das Personal anstecken. Nach dem 
Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ 
bestimmter Bakterien nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der 
festgelegten Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 
2 auf der folgenden Seite). 
Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann zu 
Hause bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht 
auf eine dieser Infektionskrankheiten besteht (Tabelle 3 auf der folgenden Seite). 
Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie 
sollten bei einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. 
bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen 
ungewöhnlichen oder besorgniserregenden Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/- ärztin wird Ihnen 
darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer 
Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 
Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind ausreichend 
geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszusprechen. 

2. Mitteilungspflicht 
Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, informieren 
Sie uns bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie gesetzlich 
verpflichtet und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die notwendigen 
Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung ergreifen können. 

3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten 
Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über allgemeine 
Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären. 
Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine 
Hygieneregeln einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, 
nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien. 
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Unser Weg der gemeinsamen Lösung schulischer Alltagskonflikte 
 

Folgende Reihenfolge ist einzuhalten, um Probleme zu lösen: 
 

Schritt 1 

Sie teilen Ihr Problem z. B. Notengebung, Verhalten der Lehrkraft oder 
von Mitschülerinnen und Mitschülern) der betroffenen Person mit und 
versuchen zunächst mit der betroffenen Person selbstständig eine 
Lösung zu finden. 

 

 

 

Schritt 2 
Konnte das Problem nicht gelöst werden, sprechen Sie oder Ihre Eltern 
die jeweilige Klassenleitung an. Die Klassenleitung versucht mit allen 
Beteiligten eine Lösung zu finden. 

 

 

 

Schritt 3 
Falls Schritt 2 scheitert, sollte Sie eine/n Verbindungslehrer/in bzw. 
eine Lehrkraft aus dem Team KONTAKT bitten, bei der Problemlösung 
vermittelnd zu unterstützen. 

  

 

Schritt 4 Sollte Schritt drei zu keiner Lösung führen, wenden Sie sich an die 
jeweilige Bildungsgangleitung. 

  

 

Schritt 5 Führt auch dieser Schritt zu keiner Lösung, ist die jeweilige 
Abteilungsleitung einzuschalten. 

  

 

Schritt 6 Erst wenn das Problem weiterhin ungelöst bleibt, ist die Schulleitung 
einzuschalten. 
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Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise auch 
für solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft verursacht 
werden und somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. Masern, 
Mumps und Windpocken).  
Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfen-info.de. 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-ärztin 
oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Tabelle 1 
Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten 
bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten 

• ansteckende Borkenflechte (Impetigo 
contagiosa) 

• ansteckungsfähige Lungentuberkulose 
• bakterieller Ruhr (Shigellose) 
• Cholera 
• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC 

verursacht wird 
• Diphtherie 
• durch Hepatitisviren A oder E verursachte 

Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E) 
• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 
• infektiöser, das heißt von Viren oder Bakterien 

verursachter, Durchfall und /oder Erbrechen (gilt 
nur für Kindern unter 6 Jahren) 

• Keuchhusten (Pertussis) 

• Kinderlähmung (Poliomyelitis) 
• Kopflausbefall (wenn die konkrete Behandlung 

noch nicht begonnen wurde) 
• Krätze (Skabies) 
• Masern 
• Meningokokken- Infektionen 
• Mumps 
• Pest 
• Scharlach oder andere Infektionen mit dem 

Bakterium Streptococcus pyogenes 
• Typhus oder Paratyphus 
• Windpocken (Varizellen) 
• Virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. 

Ebola) 
• COVID-19 

 
Tabelle 2 

Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten 
bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten 

• Cholera-Bakterien 
• Diphterie-Bakterien 
• EHEC-Bakterien 

• Typhus- oder Paratyphus-Bakterien 
• Shigellenruhr-Bakterien 
• COVID-19 

 
Tabelle 3 

Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder 
Erkrankung an folgenden Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft 

• ansteckungsfähige Lungentuberkulose 
• bakterielle Ruhr (Shigellose) 
• Cholera 
• Darmentzündung (Enteritis), die durch 

EHEC-Bakterien verursacht wird 
• Diphtherie 
• durch Hepatitisviren A oder E verursachte 

Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A 
oder E) 

• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 
• Kinderlähmung (Poliomyelitis) 
• Masern 
• Meningokokken-Infektionen 
• Mumps  
• Pest 
• Typhus oder Paratyphus 
• COVID-19 
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 Förderkreis Erich-Brost-Berufskolleg der Stadt Essen e.V. 
 
Wer sind wir? 
Der Förderkreis ist ein Zusammenschluss von Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und 
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, die in Zeiten knapper öffentlicher Mittel gemeinsam 
die Qualität schulischer Aus- und Weiterbildung am Erich-Brost-Berufskolleg durch 
finanzielle Unterstützung fördern wollen. Unser Verein ist beim Finanzamt Essen-Süd als 
gemeinnützig eingetragen (Steuernummer: 112/117/2030), so dass bei Spenden eine 
entsprechende Bescheinigung ausgestellt werden kann. 
 
Was tun wir? 
Der Förderkreis 

• stellt der Schule Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, die mangels ausreichender 
Etatmittel sonst nicht angeschafft werden könnten; 

• ermöglicht in Einzelfällen Schülerinnen u. Schülern eine Teilnahme an 
Klassenfahrten und anderen Schulveranstaltungen durch finanzielle 
Unterstützung; 

• übernimmt darüber hinaus weitere Aufgaben, wie z.B. die Unterstützung 
fachbezogener Projekte, die Finanzierung von Klassensätzen, die Unterstützung 
der Schulmannschaften, die Schaffung von Aufenthaltsbereichen für die 
Schülerinnen und Schüler oder die finanzielle Beteiligung an 
Verschönerungsmaßnahmen in den Schulgebäuden. 

Welche Unterstützung benötigen wir? 
• Unterstützen kann uns jeder, der Interesse an unserer Schule hat, sei es durch 

eine Mitgliedschaft im Förderkreis, durch Spenden (auch Sachspenden sind 
willkommen) oder durch Sponsoring. Auch Ideen, die sich mit der Erschließung 
neuer Finanzmittel beschäftigen, sind stets willkommen. 

• Wenn Sie mehr über die Arbeit des Förderkreises wissen wollen oder Interesse an 
einer Mitgliedschaft haben, dann wenden Sie sich bitte an die Mitglieder des 
Vorstands.  

• Spenden können auf das Konto IBAN DE34 3606 0591 0000 5026 09 bei der 
Sparda-Bank West eG überwiesen werden. 
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Nutzungsvereinbarung und datenschutzrechtliche Einwilligung 
Pädagogisches Netz, WLAN, Lernmanagementsysteme Moodle und Microsoft 365 (A3) 

Erich-Brost-Berufskolleg Essen 

Für alle Arbeiten im Unterricht und in Phasen des eigenverantwortlichen Lernens erhalten Sie Zu-
gang zum pädagogischen Netz, zum WLAN unserer Schule und zu unseren Arbeitsplattformen/ 
Lernmanagementsystemen Moodle und Microsoft 365 - Education (A3).  

Den Zugang zu Moodle und Microsoft 365 stellen wir Ihnen auch außerhalb des Unterrichts zur 
schulischen Nutzung zur Verfügung. Die Nutzung setzt einen verantwortungsvollen Umgang mit 
den Netzwerkressourcen, den Arbeitsplattformen Moodle und Microsoft 365 sowie den eigenen 
personenbezogenen Daten und denen von anderen in der Schule lernenden und arbeitenden Per-
sonen voraus. Die folgende Nutzungsvereinbarung informiert und steckt den Rahmen ab für eine 
verantwortungsvolle Nutzung. Ihre Annahme bzw. die Einwilligung sind Voraussetzung für die Er-
teilung eines Nutzerzugangs. 

Teil 1: Nutzungsvereinbarungen/Nutzungsbedingungen 

1. Geltungsbereich
Die Nutzungsvereinbarung gilt für Schüler*innen und Lehrkräfte, nachfolgend "Benutzer" genannt,
welche das von der Schule bereitgestellte pädagogische Netzwerk und die Lernmanagementsys-
teme Moodle und Microsoft 365 zur elektronischen Datenverarbeitung nutzen.

2. Laufzeit
Den Benutzern werden innerhalb der Schulzeit bzw. Dienstzeit ein Benutzerkonto im pädagogi-
schen Netzwerk sowie ein Moodle-Zugang und eine Microsoft 365-Lizenz (A3) zur Verfügung ge-
stellt. Beim Verlassen der Schule werden die Benutzerkonten deaktiviert und gelöscht sowie die
Zuweisung der Microsoft 365 Education-Lizenz aufgehoben.

3. Umfang
Zum Umfang des von der Schule für die Benutzer kostenlos bereitgestellten Paketes gehören:

• Zugang zum pädagogischen Netzwerk der Schule mit einem persönlichen Nutzerkonto

• WLAN Zugang zum eigenen bzw. privaten mobilen Endgerät

• Zugang zu Moodle

• Zugang zu Microsoft 365 mit
o einer schulischen E-Mail-Adresse
o Online Speicherplatz auf Microsoft OneDrive
o Microsoft 365 A3/Online (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Outlook,

Class Notebook, Sway, Forms, Teams)

4. Datenschutz und Datensicherheit
Die Schule sorgt durch technische und organisatorische Maßnahmen für den Schutz und die
Sicherheit der im pädagogischen Netz zur Anmeldung vorhandenen personenbezogenen Daten.
Mit Microsoft wurde zur Nutzung von Microsoft 365 ein Vertrag abgeschlossen, welcher gewähr-
leistet, dass personenbezogene Anmeldedaten von Benutzern nur entsprechend der Vertrags- 
bestimmungen verarbeitet werden.
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Microsoft verpflichtet sich, diese Daten von Benutzern in Microsoft 365 nicht zur Erstellung von 
Profilen zur Anzeige von Werbung oder Direkt Marketing zu nutzen. Ziel unserer Schule ist es, 
durch eine Minimierung von personenbezogenen Daten bei der Nutzung von Microsoft 365 auf das 
maximal erforderliche Maß, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung unserer Schüler und 
Lehrkräfte bestmöglich zu schützen. 
Dieses ist nur möglich, wenn die Benutzer selbst durch verantwortungsvolles Handeln zum Schutz 
und zur Sicherheit ihrer personenbezogenen Daten beizutragen und auch das Recht anderer 
Personen an der Schule auf informationelle Selbstbestimmung respektieren. 
An erster Stelle gilt dieses für die Nutzung von personenbezogenen Daten in der Cloud von Micro-
soft 365. Es gilt jedoch auch für das pädagogische Netzwerk der Schule und Moodle. 
 

Personenbezogene Daten gehören grundsätzlich nicht in die Microsoft Cloud oder in Moodle, we-

der die eigenen noch die von anderen! Jeder Benutzer hat dafür zu sorgen, dass Sicherheit und 

Schutz von personenbezogenen Daten nicht durch leichtsinniges, fahrlässiges oder vorsätzliches 

Handeln gefährdet werden. 

 
Verantwortungsvolles und sicheres Handeln bedeutet: 

Passwörter 
o müssen sicher sein und dürfen nicht erratbar sein. Sie müssen aus mindestens 8 Zeichen 

bestehen, worunter sich eine Zahl, ein Großbuchstabe und ein Sonderzeichen befinden 
müssen. 

o müssen zumindest einmal im Schuljahr gewechselt werden. 
 

Zugangsdaten 
o Der Benutzer ist verpflichtet, die eigenen Zugangsdaten zum pädagogischen Netz und zum 

persönlichen Moodle- und Microsoft 365-Konto geheim zu halten. Sie dürfen nicht an an-
dere Personen weitergegeben werden. 

o Sollten die eigenen Zugangsdaten durch ein Versehen anderen Personen bekannt gewor-
den sein, ist der Benutzer verpflichtet, sofort Maßnahmen zum Schutz der eigenen 

 Zugänge zu ergreifen. Falls noch möglich, sind Zugangspasswörter zu ändern. Ist dieses 
 nicht möglich, ist ein schulischer Administrator zu informieren. 

o Sollte der Benutzer in Kenntnis fremder Zugangsdaten gelangen, so ist es untersagt, sich 
 damit Zugang zum fremden Benutzerkonto zu verschaffen. Der Benutzer ist jedoch ver- 
 pflichtet, den Eigentümer der Zugangsdaten oder einen schulischen Administrator zu 
 informieren. 

o Nach Ende der Unterrichtsstunde oder der Arbeitssitzung an einem schulischen Rechner  
 bzw. Mobilgerät meldet sich der Benutzer von Microsoft 365, Moodle und vom  
 pädagogischen Netz ab (ausloggen). Nach Ende der Arbeitssitzung an einem privaten 
 Endgerät sorgt der Nutzer durch Zugangssperre dafür, dass Unbefugte keinen Zugriff auf 
 das Endgerät und somit keinen Zugriff auf das persönliche Nutzerkonto in Moodle sowie 
 das persönliche Microsoft 365-Konto erhalten.  
 

Personenbezogene Daten 
Für die Nutzung von personenbezogene Daten wie dem eigenen Namen, biographischen Daten, 
der eigenen Anschrift, Fotos, Video und Audio, auf welchen der Benutzer selbst abgebildet ist und 
ähnlich gelten die Prinzipien der Datenminimierung und Datensparsamkeit. 
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o Pädagogisches Netz 
Innerhalb des pädagogischen Netzes der Schule können, außerhalb von Moodle 
und Microsoft 365, personenbezogene Daten genutzt und gespeichert werden, so-
lange dieses sparsam und zu Zwecken des Unterrichts (z.B. Übungen zum Erstel-
len eines Lebenslaufs) erfolgt. 

 
o Microsoft 365 

 Personenbezogene Daten des Benutzers dürfen nicht in Moodle und Microsoft 365 
 verarbeitet werden. Soll mit personenbezogenen Daten über die Anmeldedaten hin- 
 aus gearbeitet werden, muss dieses offline im pädagogischen Netz erfolgen. 

 
o E-Mail 

 Bestandteil des Microsoft 365 Paketes ist auch eine schulische E-Mail-Adresse, die 
 gleichzeitig Teil der Zugangsdaten ist. 

▪ Die Nutzung des schulischen E-Mail-Kontos ist nur für schulische Zwecke 
zulässig. Eine Nutzung für private Zwecke ist nicht erlaubt. 

▪ Wie bei den anderen Komponenten von Microsoft 365 ist auch beim Ver-
sand von E-Mails die Weitergabe von personenbezogenen Daten nicht zu-
lässig. 

▪ Eine Weiterleitung schulischer E-Mails auf eine private E-Mail-Adresse ist 
nicht gestattet. 

 
o Kalender 

  Die Aufnahme von privaten, nicht schulischen Terminen in die Kalenderfunktion von  
  Microsoft 365 ist nicht zulässig. 
 

o Kopplung mit privaten Konten oder anderen Diensten 
▪ Zur Wahrung des Schutzes und der Sicherheit der eigenen personenbezo-

genen Daten ist es nicht zulässig, das schulische Microsoft 365 Konto mit 
anderen privaten Konten von Microsoft oder anderen Anbietern zu koppeln. 

▪ Eine Nutzung des schulischen Microsoft 365 Kontos zur Authentifizierung an 
anderen Online Diensten ist nicht zulässig, außer es ist ein von der Schule 
zugelassener Dienst (z.B. Schulbuchverlage) 

 
5. Urheberrecht 

o Bei der Nutzung des pädagogischen Netzes der Schule und von Moodle und Microsoft 365 
sind die geltenden rechtlichen Bestimmungen des Urheberrechtes zu beachten. Fremde 
Inhalte, deren Nutzung nicht durch freie Lizenzen wie Creative Commons, GNU oder Public 

 Domain zulässig ist, dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Urheber nicht im 
pädagogischen Netz oder in Microsoft 365 genutzt werden, außer ihre Nutzung erfolgt im 
Rahmen des Zitatrechts. 

o Fremde Inhalte (Texte, Fotos, Videos, Audio und andere Materialien) dürfen nur mit der 
 schriftlichen Genehmigung des Urhebers veröffentlicht werden. Dieses gilt auch für 
 digitalisierte Inhalte. Dazu gehören eingescannte oder abfotografierte Texte und Bilder. Bei 
 vorliegender Genehmigung ist bei Veröffentlichungen auf einer eigenen Website der 
 Urheber zu nennen, wenn dieser es wünscht. 

o Bei der unterrichtlichen Nutzung von freien Bildungsmaterialien (Open Educational 
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 Resources - OER) sind die jeweiligen Lizenzen zu beachten und entstehende neue 
 Materialien, Lernprodukte bei einer Veröffentlichung entsprechend der ursprünglichen 
 Creative Commons Lizenzen zu lizenzieren. 

o Bei von der Schule über das pädagogische Netz, Moodle oder Microsoft 365 zur Verfügung 
gestellten digitalen Inhalten von Lehrmittelverlagen ist das Urheberrecht zu beachten. Eine 
Nutzung ist nur innerhalb der schulischen Plattformen zulässig. Nur wenn die Nutzungsbe-
dingungen der Lehrmittelverlage es gestatten, ist eine Veröffentlichung oder Weitergabe 
digitaler Inhalte von Lehrmittelverlagen zulässig. 

o Stoßen Benutzer im pädagogischen Netz, Moodle oder in Microsoft 365 auf urheberrecht-
lich 

 geschützte Materialien, sind sie verpflichtet, dieses bei einer verantwortlichen Person 
 anzuzeigen. 

o Die Urheberrechte an Inhalten, welche Benutzer eigenständig erstellt haben, bleiben durch 
 eine Ablage oder Bereitstellung in Moodle oder Microsoft 365 unberührt. 

 
6. Unzulässige Inhalte und Handlungen 
Benutzer sind verpflichtet, bei der Nutzung des pädagogischen Netzes, Moodle und von Microsoft 
365 geltendes Recht einzuhalten. 

o Es ist verboten, pornographische, gewaltdarstellende oder -verherrlichende, rassistische, 
 menschenverachtende oder denunzierende Inhalte über das pädagogische Netz, Moodle- 
 und Microsoft 365 abzurufen, zu speichern oder zu verbreiten. 

o Die geltenden Jugendschutzvorschriften sind zu beachten. 
o Die Verbreitung und das Versenden von belästigenden, verleumderischen oder 

 bedrohenden Inhalten ist unzulässig. 
o Die E-Mail Funktion von Microsoft 365 darf nicht für die Versendung von Massen-Nachrich-

ten 
 (Spam) und/oder anderen Formen unzulässiger Werbung genutzt werden. 

o Nutzer dürfen im Rahmen der Nutzung von Internetinhalten weder im Namen der Schule 
noch im Namen anderer Personen oder selbstverpflichtend Vertragsverhältnisse eingehen. 
Ohne Erlaubnis der Schulleitung dürfen des Weiteren keine für die Schule kostenpflichtigen 
Dienste im Internet in Anspruch genommen werden.  

 
7. Regeln im Umgang mit der IT-Ausstattung  
 
Schulorientierte Nutzung  
Die IT-Ausstattung darf nur für schulische Zwecke genutzt werden. Als Nutzung zu schulischen 
Zwecken ist neben Arbeiten im Rahmen des Unterrichts sowie der Vor- und Nachbereitung des 
Unterrichts auch die Nutzung zum Zwecke der Ausbildungs- und Berufsorientierung sowie ein 
elektronischer Informationsaustausch anzusehen, der unter Berücksichtigung seines Inhalts und 
des Adressatenkreises mit der schulischen Arbeit im Zusammenhang steht. Für die Nutzung des 
Fernzugangs zum Schulnetz (ISNE/Home) gelten sämtliche Bestimmungen dieser Vereinbarung. 
 
Gerätenutzung  

o Der DV-Raum darf erst auf Anweisung oder Erlaubnis der Lehrkraft betreten werden.  
o Die Bedienung der von der Schule gestellten IT-Ausstattung oder von privaten Geräten hat 

entsprechend den Anweisungen der Lehrkraft bzw. der Aufsichtsperson zu erfolgen.  
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o Drucker, Beamer und Schalter (Stromzufuhr) werden ausschließlich von der Lehrkraft be-
dient. 

o Werden Geräte entgegen den Anweisungen genutzt, können geeignete erzieherische Maß-
nahmen ergriffen werden. In Betracht kommt insbesondere die temporäre Untersagung der 
weiteren Nutzung der Geräte.  

o Die Nutzer sind zum sorgsamen Umgang mit den in der Schule genutzten Geräten ver-
pflichtet. Essen und Trinken während der Nutzung sind untersagt.  

o Ausdrucke sind auf das erforderliche Maß zu beschränken und müssen von der Aufsicht 
führenden Lehrkraft genehmigt werden. In der Regel ist dem Drucken eine Speicherung der 
Daten vorzuziehen. 

o Nach Beendigung der Nutzung müssen der Raum sowie die Rechnerarbeitsplätze ord-
nungsgemäß verlassen werden. Jeder Nutzer ist für seinen Arbeitsplatz verantwortlich (Ab-
melden, Rechner herunterfahren, Arbeitsplatz aufräumen).  

o Zu Beginn eines Schuljahres erinnert der Klassenlehrer an die Benutzerordnung und ver-
merkt dieses im Klassenbuch. 

 
Beschädigung der Geräte  
Störungen oder Schäden an den von der Schule gestellten Geräten sind der Aufsichtsperson un-
verzüglich zu melden. Die vorsätzliche Beschädigung von Sachen ist strafbar und kann zur An-
zeige gebracht werden. Wer schuldhaft Schäden verursacht, hat diese zu ersetzen.  
 
Sonstige Einwirkungen auf die IT-Ausstattung oder gespeicherte Daten  

o Manipulationen der Installation und Konfiguration der von der Schule gestellten IT-Ausstat-
tung (z.B. durch das Einschleusen von Schadsoftware), das Ausspähen oder das Manipu-
lieren fremder Zugangsdaten sind untersagt.  

o Fremdgeräte dürfen nicht ohne Zustimmung der Aufsichtsperson oder der für die Compu-
ternutzung verantwortlichen Person an schulische Geräte oder an das schulische Netzwerk 
angeschlossen werden.  

o Das Verändern, Löschen, Entziehen oder sonstiges Unbrauchbarmachen von Daten, die 
auf den von der Schule gestellten Geräten von anderen Personen als dem jeweiligen Nut-
zer gespeichert wurden, ist grundsätzlich untersagt. Automatisch geladene Programme 
(wie Virenscanner) dürfen nicht deaktiviert oder beendet werden.  

o Die Installation von Software – egal in welcher Form – auf den von der Schule gestellten 
Geräten ist nur nach Genehmigung durch die für die Computernutzung verantwortliche Per-
son erlaubt.  

o Jeder Login, Druckauftrag, Aufruf einer Internetseite (URL) sowie jeder Logout wird mit Be-
nutzername, Datum und Uhrzeit protokolliert. 

o Die Protokolldateien können zum Zwecke der Fehleranalyse, Sicherstellung eines rei-
bungslosen Betriebes, zur Ressourcenplanung sowie zur Wahrung der Aufsichtspflicht und 
der Einhaltung des JuSchG ausgewertet werden. Sie werden in der Regel spätestens zu 
Beginn des neuen Schuljahres gelöscht. 

 
Kosten  
Die schulische IT-Ausstattung steht den Nutzern kostenfrei zur Verfügung. Die für das Drucken 
entstehenden Kosten sind im Rahmen der unterrichtlichen Nutzung in der zum Schuljahresbeginn 
erhobenen Materialkostenpauschale enthalten. 
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8. Zuwiderhandlungen 
Im Falle von Verstößen gegen diese Nutzungsvereinbarung behält sich die Schulleitung des Erich-
Brost-Berufskollegs das Recht vor, den Zugang zu einzelnen oder zu allen Bereichen innerhalb 
des pädagogischen Netzes, des WLAN, Moodle und von Microsoft 365 sperren zu lassen. Davon 
unberührt behält sich die Schulleitung weitere schulrechtliche Ordnungsmaßnahmen sowie zivil-
rechtliche Maßnahmen vor.  
 
9. Nutzungsbedingungen für Moodle/Microsoft 365  
Es gelten außerdem die Nutzungsbedingungen des Microsoft-Servicevertrags: https://www.micro-
soft.com/de-de/servicesagreement/. Im Folgenden wird dabei insbesondere auf den Verhaltens-
kodex hingewiesen:  
Inhalte, Materialien oder Handlungen, die diese Bestimmungen verletzen, sind unzulässig. Mit Ih-
rer Zustimmung zu diesen Bestimmungen gehen Sie die Verpflichtung ein, sich an diese Regeln zu 
halten:  

o Nehmen Sie keine unrechtmäßigen Handlungen vor.  
o Unterlassen Sie Handlungen, durch die Kinder ausgenutzt werden oder durch die Kindern 

Schaden zugefügt oder angedroht wird.  
o Versenden Sie keine Spam-Mails, bei denen es sich um unerwünschte bzw. unverlangte 

Massen-E-Mails, Beiträge, Kontaktanfragen, SMS (Textnachrichten) oder Sofortnachrichten 
handelt.  

o Unterlassen Sie es, unangemessene Inhalte oder anderes Material (z. B. Nacktdarstellun-
gen, Brutalität, Pornografie, anstößige Sprache, Gewaltdarstellungen oder kriminelle Hand-
lungen) zu veröffentlichen oder über die Dienste zu teilen. 

o Unterlassen Sie Handlungen, die betrügerisch, falsch oder irreführend sind (z. B. unter Vor-
spiegelung falscher Tatsachen Geld einzufordern, sich als jemand anderes auszugeben 
oder Dienste zu manipulieren, um den Spielstand zu erhöhen oder Rankings, Bewertungen 
oder Kommentare zu beeinflussen). 

o Unterlassen Sie es, wissentlich Beschränkungen des Zugriffs auf bzw. der Verfügbarkeit 
der Dienste zu umgehen. 

o Unterlassen Sie Handlungen, die Ihnen, dem Dienst oder anderen Schaden zufügen (z. B. 
das Übertragen von Viren, das Belästigen anderer, das Posten terroristischer Inhalte, 
Hassreden oder Aufrufe zur Gewalt). 

o Verletzen Sie keine Rechte anderer (z. B. durch die nicht autorisierte Freigabe von urhe-
berrechtlich geschützter Musik oder von anderem urheberrechtlich geschützten Material, 
Weiterverkauf oder sonstiger Vertrieb von Bing-Karten oder Fotos). 

o Unterlassen Sie Handlungen, die die Privatsphäre Dritter verletzen. 
o Helfen Sie niemandem bei einem Verstoß gegen diese Regeln. 

 
 
10. Videokonferenzen (BigBlueButton/Teams) 
Im Rahmen eines möglichen Distanzunterrichts (bei Quarantänen, Schulschließungen, rollierendem 
Unterricht oder der Nichtteilnahme am Präsenzunterricht wegen Vorerkrankung) legen wir Wert auf 
den persönlichen Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern. Dazu führen wir Videokonferen-
zen durch. Nutzen werden wir dazu Microsoft 365/Teams und/oder Moodle/BigBlueButton um Sit-
zungen innerhalb der Lerngruppen unter Leitung einer Lehrkraft abzuhalten.  
Die Teilnahme an einer Videokonferenz erfolgt über die eingerichteten Nutzerkonten. Es erfolgt 
keine Aufzeichnung oder Speicherung durch die Schule oder den Anbieter.  
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Einhaltung von Nutzungsregeln 
Bei der Nutzung einer Videokonferenzplattform stehen Sicherheit und Schutz der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an erster Stelle. Deswegen gibt es Regeln, die bei der Teilnahme an einer Video-
konferenz gelten. 

o Mitschnitte der Videokonferenzen oder Aufnahmen von Einzelbildern sind nicht erlaubt. 
o Alle Inhalte der Videokonferenzen und begleitenden Chats bleiben im Kreis der Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer. 
o Während einer Videokonferenz halten sich im Raum nur Mitglieder der Klasse oder Lern-

gruppe auf, keine Familienmitglieder, Freunde oder andere Personen. Es gelten die glei-
chen Regeln wie im normalen Präsenzunterricht - Gäste nur nach Voranmeldung und mit 
Erlaubnis der Lehrkraft. 

o Schüler sind gehalten, bei einer Videokonferenz darauf zu achten, dass die Privatsphäre 
ihrer Familienmitglieder gewahrt bleibt. 

o Während einer Videokonferenz gelten die Regeln guten Benehmens, von Höflichkeit und 
angemessener Sprache. 

o Während einer Videokonferenz ist angemessene Kleidung wie im normalen Präsenzunter-
richt zu tragen. 

o Bei der Freigabe von „Bildschirm teilen“ dürfen keine Inhalte gezeigt werden, die nichts mit 
dem Unterricht zu tun haben. 

Vorsätzliche Verstöße gegen diese Nutzungsordnung bzw. den Datenschutz können strafrechtli-
che Folgen haben. 
 
11. Inkrafttreten 
Diese Nutzungsordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Schulordnung und tritt am Tage nach 
ihrer Veröffentlichung (auf der Schulhomepage und durch Aushang in der Schule) in Kraft. Die nut-
zungsberechtigten Schülerinnen und Schüler, im Falle der Minderjährigkeit außerdem ihre Erzie-
hungsberechtigten, versichern durch ihre Unterschrift (siehe letzte Seite), dass sie diese Nutzungs-
ordnung anerkennen. Einmal zu jedem Schuljahresbeginn findet eine Aufklärungs- und Frage-
stunde hinsichtlich der Inhalte der Nutzungsordnung statt. Bestehen vorab Rückfragen zu den Nut-
zungsbedingungen, kann man sich jederzeit an die Schulleitung wenden.  
 
12. Haftung der Schule  

o Es wird keine Garantie dafür übernommen, dass die Systemfunktionen den speziellen An-
forderungen des Nutzers entsprechen, oder dass das System fehlerfrei oder ohne Unter-
brechung läuft. Aufgrund der begrenzten Ressourcen können insbesondere die jederzeitige 
Verfügbarkeit der Dienstleistungen nicht garantiert werden.  

o Die Integrität und die Vertraulichkeit der gespeicherten Daten kann insbesondere bei der 
Speicherung außerhalb des pädagogischen Netzes durch die Schule nicht garantiert wer-
den. (vgl. Punkt 4 Datenschutz und Datensicherheit)  

o Die Schule haftet vertraglich im Rahmen ihrer Aufgaben als Systembetreiber nur, soweit 
ihr, den gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen oder Dienstverpflichteten ein vorsätzli-
ches oder grob fahrlässiges Verhalten zur Last fällt. Im Falle leichter Fahrlässigkeit ist eine 
Haftung der Schule sowie ihrer jeweiligen gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder 
Dienstverpflichteten bei Vermögensschäden hinsichtlich mittelbarer Schäden, insbesondere 
Mangelfolgeschäden, unvorhersehbarer Schäden oder untypischer Schäden sowie entgan-
genen Gewinns ausgeschlossen.  
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13. Änderung der Nutzungsordnung, Wirksamkeit  
o Die Schulleitung behält sich das Recht vor, diese Nutzungsordnung auch während eines 

Schuljahres ganz oder teilweise zu ändern. Über Änderungen werden die Nutzer durch 
Aushang und Mail an die schulische E-Mail-Adresse informiert. Die Änderungen gelten 
grundsätzlich als genehmigt, wenn der jeweilige Nutzer das von der Schule gestellte Sys-
tem (pädagogisches Netz inkl. IT-Ausstattung, WLAN, Moodle, Microsoft 365) nach Be-
kanntgabe der Änderungen weiter nutzt. Werden durch die Änderungen Datenschutzrechte 
oder sonstige erhebliche persönliche Rechte der Nutzer betroffen, wird erneut die schriftli-
che Anerkennung der geänderten Nutzungsbedingungen bei den Nutzern eingeholt.  

o Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsordnung ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.  
 

Teil 2: Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 DSGVO  
 

Zur Nutzung des pädagogischen Netzes, des WLAN, Moodle und von Microsoft 365 ist die Verar-
beitung von personenbezogenen Daten am Erich-Brost-Berufskolleg und beim Schulträger der 
Stadt Essen erforderlich. Darüber möchten wir Sie im Folgenden informieren.  
 
1. Datenverarbeitende Stelle  

Kontaktdaten Schule Schulischer Datenschutzbeauftragte 

Erich-Brost-Berufskolleg 
Sachsenstr. 29, 45128 Essen 
0201/884805 – 30 

sekretariat@ebbk.schule 

Schulischer Datenschutzbeauftragter für 
die Stadt Essen  
Thomas Free 
0201 88 40 953 
thomas.free@schule.essen.de  

    

 

 
2. Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten  
Personenbezogene Daten der Nutzer des pädagogischen Netzes, des WLAN, Moodle -und von 
Microsoft 365 werden erhoben, um dem Nutzer die genannten Dienste zur Verfügung zu stellen, 
die Sicherheit dieser Dienste und der verarbeiteten Daten aller Nutzer zu gewährleisten und im 
Falle von missbräuchlicher Nutzung oder der Begehung von Straftaten die Verursacher zu ermit-
teln und entsprechende rechtliche Schritte einzuleiten. 
  
3. Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten bei Nutzung des pädagogischen Netzes, des WLAN, 
Moodle und von Microsoft 365 erfolgt auf der Grundlage von DSGVO Art. 6 lit. a (Einwilligung).  
 
4. Kategorien betroffener Personen  
Schülerinnen/Schüler und Lehrkräfte des Erich-Brost-Berufskollegs 
 
5. Kategorien von personenbezogenen Daten  
 
Pädagogisches Netz  

o Anmeldeinformationen (Nutzerkennung, Nachname, Vorname, E-Mail-Adresse, Pass-
wort, Klasse, Schuljahr, Schule)  

o Nutzungsinhalte (erzeugte Dateien und Inhalte, Versionen und Dateien) 

mailto:sekretariat@ebbk.schule
mailto:sekretariat@ebbk.schule
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o technische Daten (Datum, Zeit, Gerät, Traffic, IP Nummern aufgesuchter Internetseiten 
und genutzter Dienste) 

o   
WLAN (für private Endgeräte – BYOD)  

o Anmeldeinformationen (Nachname, Vorname, Status [Schülerin/Schüler], Klasse, Geb.- 
Datum, E-Mail)  

o Geräte-Identifikationsdaten (Gerätebezeichnung, MAC Adresse)  
o technische Daten (Datum, Zeit, Gerät, Traffic, IP Nummern aufgesuchter Internetseiten 

und genutzter Dienste)  
 
Moodle und Microsoft 365  

o Anmeldeinformationen (Nachname, Vorname, E-Mail-Adresse, Passwort, Zuteilung zu 
Gruppen - z.B. Klasse, Schuljahr, Schule) 

o Geräte- und Nutzungsdaten (Gerätedaten nur bei BYOD und außerhalb schulischer Nut-
zung relevant) 

o Nutzungsdaten von Inhalten 
o Interaktionen 
o Suchvorgänge und Befehle 
o Text-, Eingabe- und Freihanddaten 
o Positionsdaten (vor allem bei BYOD und außerschulischer Nutzung relevant) 
o Inhalte (für Microsoft 365 https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement#mainenterprisedeveloperproductsmodule) 
o Lizenzinformationen (nur Microsoft 365) 

 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten und Anfertigung von Fotos zur Erstellung von Schü-
lerausweisen 

o Die Schule fertigt zur Erstellung von Schülerausweisen Portraitfotos an. Verarbeitet werden 
außer dem Foto noch Name, Vorname, Adresse, Geburtsjahr und eine interne Schüler ID. 
 

6. Kategorien von Empfängern  
 
Pädagogisches Netz  
Intern:  

o andere Schülerinnen und Schüler (nur gemeinsame Daten oder von Nutzern in ein ge-
meinsames Verzeichnis übermittelte Daten oder Freigaben),  

o Lehrkräfte und sozialpädagogisches Personal (gemeinsame Daten oder von Nutzern in 
ein gemeinsames Verzeichnis übermittelte Daten; Daten im persönlichen Nutzerverzeichnis 
von Schülerinnen und Schülern zu unterrichtlichen Zwecken wie z.B. zum Bereitstellen 
oder Einsammeln von Dateien aus Klassenarbeiten oder zur Überprüfung von Hausaufga-
ben),  

o Administratoren (alle technischen und öffentlichen Daten, soweit diese für administrative 
Zwecke erforderlich sind),  

o Schulleitung (alle unterrichtlichen, technischen und öffentlichen Daten, auch Daten im per-
sönlichen Nutzerverzeichnis, vor allem im begründeten Verdachtsfall einer Straftat oder bei 
offensichtlichem Verstoß gegen die Nutzungsvereinbarung),  
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Extern:  
o Dienstleister, Administratoren (alle technischen und öffentlichen Daten, soweit diese für 

administrative Zwecke erforderlich sind, auf Weisung der Schulleitung)  
o Ermittlungsbehörden (alle Daten betroffener Nutzer, Daten im persönlichen Nutzerver-

zeichnis im Verdachtsfall einer Straftat)  
o Betroffene (Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO)  

 
 
WLAN  
Intern:  

o Administratoren (alle technischen und öffentlichen Daten, soweit für administrative Zwe-
cke erforderlich),  

o Schulleitung (Zugangsdaten, alle technischen Daten und Kommunikationsdaten im be-
gründeten Verdachtsfall einer Straftat oder bei offensichtlichem Verstoß gegen die Nut-
zungsvereinbarung),  

Extern:  
o Dienstleister, Administratoren (alle technischen und öffentlichen Daten, soweit diese für 

administrative Zwecke erforderlich sind, auf Weisung der Schulleitung)  
o Ermittlungsbehörden (alle Daten betroffener Nutzer)  
o Betroffene (Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO)  

 
Moodle und Microsoft 365  
Intern:  

o Administratoren (alle technischen Daten und Kommunikationsdaten, soweit diese für ad-
ministrative Zwecke erforderlich sind)  

o Schulleitung (Zugangsdaten, alle technischen Daten und Kommunikationsdaten im be-
gründeten Verdachtsfall einer Straftat oder bei offensichtlichem Verstoß gegen die Nut-
zungsvereinbarung),  

Extern:  
o Microsoft (zur Bereitstellung der Dienste von Microsoft 365, auf Weisung der Schulleitung, 

siehe Bestimmungen für Onlinedienste (OST) von Microsoft (https://www.microsoft.com/de-de/li-

censing/product-licensing/products.aspx (02/2019)   

o Dienstleister, Administratoren (alle technischen und öffentlichen Daten, soweit diese für 
administrative Zwecke erforderlich sind, auf Weisung der Schulleitung)  

o Ermittlungsbehörden (alle Daten betroffener Nutzer, Daten im persönlichen Nutzerver-
zeichnis nur im Verdachtsfall einer Straftat)  

o Betroffene (Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO)  

 
7. Weitere Betroffenenrechte  
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, fer-
ner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchs-
recht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein 
Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der „Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen“ zu.  
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8. Löschfristen  
 
Pädagogisches Netz  
Zugangs- und Nutzungsdaten bleiben bestehen, solange der Nutzer berechtigtes Mitglied im päda-
gogischen Netz ist. Nach Ende der Schulzugehörigkeit werden sämtliche Zugangsdaten, das Nut-
zerverzeichnis sowie erstellte Inhalte gelöscht. Bis dahin ist es für den Nutzer möglich, die Inhalte 
des persönlichen Verzeichnisses eigenverantwortlich zu sichern.  
 
WLAN  
Nach Ende der Schulzugehörigkeit werden sowohl der WLAN-Zugang deaktiviert als auch sämtli-
che WLAN-Zugangsdaten gelöscht.  
Moodle und Microsoft 365  
Mit dem Ende der Schulzugehörigkeit erlischt das Anrecht auf die Nutzung von Microsoft365. Ent-
sprechend wird die Zuweisung von Microsoft 365-Lizenzen zu Nutzern mit Ende der Schulzugehö-
rigkeit, in der Regel zum Schuljahresende, aufgehoben. Damit verliert der Nutzer den Zugriff auf 
Onlinedienste und -daten. Das bedeutet Folgendes:  

o Alle Daten im Zusammenhang mit dem jeweiligen Nutzerkonto werden von Microsoft 30 
Tage aufbewahrt. Eine Ausnahme bilden Daten mit gesetzlicher Aufbewahrungspflicht, die 
entsprechend lange aufbewahrt werden.  

o Nach Ablauf der 30-tägigen Frist werden die Daten von Microsoft gelöscht und können 
nicht wiederhergestellt werden. Ausgenommen sind Dokumente, die auf SharePoint On-
line-Websites gespeichert sind.( Verwalten der Lizenzen und Inhalte von Absolventen in Microsoft 365 Education 

(11/2018)    
 

Nutzer müssen ihre Daten vorher eigenständig sichern. Die Schule und der Schulträger Stadt Es-
sen übernehmen keine Verantwortung für die in Moodle und Microsoft 365 gespeicherten Daten.  
 
9. Recht auf Widerruf  
Die erteilte Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf 
auch nur auf einen Teil der Datenarten bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht be-
rührt. Im Falle des Widerrufs sämtlicher Verarbeitung personenbezogener Daten im pädagogi-
schen Netz, im WLAN, Moodle und in Microsoft 365 werden die entsprechenden Zugangsdaten 
aus dem System gelöscht und der Zugang gesperrt. Zur Teilnahme am Unterricht müssen dann 
private Hard- und Software (vor allem aktuelle Office-Anwendungen) verwendet werden.  
 
Abschließende Hinweise zur Anerkennung der Nutzungsbedingungen und zur Einwilligung 
in die Verarbeitung personenbezogener Daten  

o Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung des pädagogischen Netzes, des WLAN, Moodle 
und von Microsoft 365 grundsätzliche Voraussetzung für die Teilnahme an einem zeitge-
mäßen, digital gestalteten Unterricht ist.  

o Wer die Nutzungsvereinbarung nicht anerkennt und nicht in die hierfür notwendige Verar-
beitung personenbezogener Daten einwilligt, kann nicht die schulische IT-Ausstattung, kein 
WLAN, kein Moodle und keine Anwendungen in Microsoft 365 nutzen. Zur Teilnahme am 
Unterricht müssen dann private Hard- und Software verwendet werden.  

o Die Nutzung des WLAN mit privaten Endgeräten ist freiwillig.  
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Bestätigung der Kenntnisnahme und des Einverständnisses 

Vor- und Zuname Schüler*in Klassenbezeichnung 

Adresse  

PLZ und Ort Kopie für die 
Schule 

Geburtsdatum  

 

Ich bestätige, die nachfolgenden Unterlagen, die in der Begrüßungsmappe enthalten sind 
und auf https://ebbk-essen.de/Service/Downloads zu finden sind, gelesen, verstanden 
und akzeptiert zu haben: 

Þ Schulordnung des Erich-Brost-Berufskollegs 
Þ Information zu den zu beschaffenden Unterrichtsmaterialien 
Þ Informationen zum Entschuldigen von Fehlzeiten 
Þ Informationen zum Konsequenzstufenmodell 
Þ Informationen zum Beschwerdemanagement 
Þ Verhaltensregeln bei Unterrichtsversäumnissen 
Þ Belehrung gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
Þ Verordnung zum Umgang mit personenbezogenen Daten 
Þ Informationen über Täuschungshandlungen 

Bitte unterschreiben Sie das zweite Formular ebenfalls. Eine Version verbleibt bei Ihnen, 
die andere Version übergeben Sie bitte dem/der Klassenlehrer/in. 
 
 
 
------------------------------   --------------------------------------------   
Essen, Datum                  Unterschrift Schüler*in 
 
 
 
--------------------------------------------- -------------------------------------------- 
Unterschrift Erziehungsberechtige       Kenntnisnahme Klassenlehrer*in 
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Bestätigung der Kenntnisnahme und des Einverständnisses 

Vor- und Zuname Schüler*in Klassenbezeichnung 

Adresse  

PLZ und Ort  

Geburtsdatum  

 

Ich bestätige, die nachfolgenden Unterlagen, die in der Begrüßungsmappe enthalten sind 
und auf https://ebbk-essen.de/Service/Downloads zu finden sind, gelesen, verstanden 
und akzeptiert zu haben: 

Þ Schulordnung des Erich-Brost-Berufskollegs 
Þ Information zu den zu beschaffenden Unterrichtsmaterialien 
Þ Informationen zum Führen des Entschuldigungsheftes 
Þ Informationen zum Konsequenzstufenmodell 
Þ Informationen zum Beschwerdemanagement 
Þ Verhaltensregeln bei Unterrichtsversäumnissen 
Þ Belehrung gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
Þ Verordnung zum Umgang mit personenbezogenen Daten 
Þ Informationen über Täuschungshandlungen 

Bitte unterschreiben Sie das zweite Formular ebenfalls. Eine Version verbleibt bei Ihnen, 
die andere Version übergeben Sie bitte dem/der Klassenlehrer/in. 
 
 
 
------------------------------   --------------------------------------------   
Essen, Datum                  Unterschrift Schüler*in 
 
 
 
--------------------------------------------- -------------------------------------------- 
Unterschrift Erziehungsberechtige        Kenntnisnahme Klassenlehrer*in 
   

  



Konzept „Ordnungsdienst am Erich-Brost-Berufskolleg“ 

Seit dem Jahr 2006 wird im Stadtgebiet Essen die beliebte Reinigungsaktion „pico-bello-

SauberZauber“ einmal pro Jahr durchgeführt. An dieser Veranstaltung können sich alle 

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, egal, ob klein oder groß, jung oder alt, 

freiwillig beteiligen. Der „pico-bello-SauberZauber hat in Essen Tradition. 

Unser Ziel ist es, dass auch an unserer Schule der tägliche „pico-bello-Ordnungsdienst“ 

nicht nur zu einem Bestandteil unserer Schulkultur wird, sondern Tradition hat. Die 

Sauberkeit wirkt sich positiv auf die Wahrnehmung unserer Schule aus. Ein sauberes 

Schulgebäude und Schulgelände steigern das Wohlbefinden aller Nutzerinnen und Nutzer. 

Wir tragen alle gemeinsam die Verantwortung für eine saubere Schule. Aus diesem 

Grund ist jede Klasse grundsätzlich einmal pro Halbjahr, eine Woche lang, für die 

Sauberkeit an unserer Schule zuständig. 

Ablauf:  

Der Ordnungsdienst 

• findet täglich von 11:40 Uhr bis 12:00 Uhr statt,

• wird von den Schülerinnen und Schülern erledigt und

• von den Lehrkräften, die in der 5. Stunde bei der betroffenen Klasse Unterricht

haben, beaufsichtigt.

Die planmäßig eingesetzte Lehrkraft begleitet die Schülerinnen und Schüler, überwacht 

die Reinigungsarbeiten und trägt den Reinigungsdienst in das Klassenbuch ein. Sollte die 

betroffene Klasse einmal weniger als 5 Stunden Unterricht haben, erfolgt der 

Ordnungsdienst in der letzten Stunde an diesem Tag.  

Umfang des Ordnungsdienstes: 

• Schulhof,

• Eingangsbereich,

• Flure auf allen Etagen,

• Pausenhalle.

Die Ordnungsdienste achten darauf, dass auf dem Schulgelände der Müll gesammelt und 

anschließend in den Müllcontainern der Schule entsorgt wird. 

Hilfsmittel: 

• Zangen

• Eimer

• Kehrbleche

• Arbeitshandschuhe

Die notwendigen Reinigungsgeräte sind im Foyer des Haupteingangs (Raum rechts neben 

dem Aufzug) zu finden.  

Termine: 

Die Einsatzpläne der Klassen und Lehrkräfte 
• werden monatlich durch das Sekretariat erstellt.

• hängen für die Schülerinnen und Schüler im Glaskasten am Eingangs-bereich und

für die Lehrkräfte im Lehrerzimmer aus

Ergänzung:  

In der Dechenstraße wird der „normale“ Ordnungsdienst der Klassen auf den Vorflur und 

die Treppenhäuser ausgeweitet. 
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WebUntis – Stundenplan

Mit WebUntis erhalten Sie einen Zugang zum aktuellen Stundenplan Ihrer Klasse. 
Für die Erst-Einrichtung des Zugangs benötigen Sie einen PC/Mac mit Webbrowser 
(z. B. Internet Explorer oder Safari). Erst dann können Sie sich Ihren Stundenplan 
mit allen Planänderungen über den Webbrowser oder der kostenlosen App (Untis 
Mobile) anzeigen lassen. Die Einrichtung des Zugangs wird im Folgenden 
beschrieben. 

1. Schritt: Einrichten des Zugangs über den Web-Browser am Computer

1. www.webuntis.com

2. Schulname: Erich Brost Berufskolleg

3. Benutzername und Erst-Kennwort eingeben:

! 

Benutzername: 6 Buchstaben Nachname (NN), 3 Buchstaben Vorname (VN) 
bis Schuljahr (Umlaute im Nachnamen-Vornamen werden ausgeschrieben: 
2019/20 7NN-4VN), z. B.: Greta Mustermann  mustergre, 

Olaf Müller  muellerola, Jörg Schröder  schroedjoer 

Hat der NN weniger als 5 Buchstaben, den NN eingeben und 
den VN wie oben beschrieben, z.B. Fatima Acar  AcarFat 

Benutzername: SchülerID 
ab Schuljahr 
2020/21 

Erst-Kennwort: Geburtsdatum (JJJJMMTT), z. B. 21.07.1998  19980721 

4. Passwort ändern und gut merken!

5. Unter  Benutzername (Profil) / Register Allgemein muss Ihre E-mail-
Adresse eintragen werden. Sollte das Kennwort mal vergessen werden, wird ein
neues an die hinterlegte E-mail-Adresse geschickt!

2. Schritt: Einrichten des Zugangs in der App (Untis)

1. Die kostenlose App Untis aus dem jeweiligen AppStore für das
Smartphone/Tablet herunterladen.

2. WebUntis-Zugangsdaten in die App eingeben. (Über den QR-Code im
Register Freigaben am PC) lässt sich die Eingabe automatisieren (Punkt 6).

Sollten Fragen oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte zuerst an Ihre 
Klassenleitung. Bei gesperrten Accounts schreiben Sie mir eine E-Mail 
(peter.altenbeck@ebbk-essen.de). 

Peter Altenbeck 
WebUntis Admin 
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ANMELDUNG  
1. Schritt: Online anmelden 

Die Anmeldung für den gewünschten Bildungsgang erfolgt über 

die Internet-Plattform Schüler-Online: 

 www.schueleranmeldung.de 

2. Schritt: Unterlagen einreichen 

Reichen Sie anschließend die folgenden Bewerbungsunterlagen 

persönlich bei uns ein: 

ausgedrucktes Schüler-Online-Anmeldeformular  
(ggf. mit Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

aussagekräftiges Bewerbungsanschreiben 

Halbjahres- oder Abschlusszeugnis  
(Kopie + Original) 

tabellarischer Lebenslauf 

Anschlussvereinbarung (KAoA) 

Personalausweis 

3. Schritt: Anmeldebestätigung erhalten 

Wenn Sie uns Ihre Unterlagen vollständig und fristgerecht einge-

reicht haben, Sie die Voraussetzungen für die Aufnahme in den 

Bildungsgang erfüllen und wir Ihnen im Rahmen unserer Kapazi-

täten einen Platz anbieten können, erhalten Sie eine schriftliche 

Aufnahmebestätigung,  

Auf unserer Homepage informieren wir Sie über die aktuellen 

Anmeldefristen. Nutzen Sie hierfür den QR-Code oder besuchen 

Sie unsere Homepage: 

 https://ebbk-essen.de 

Erich-Brost-Berufskolleg für Wirtschaft 
und Verwaltung der Stadt Essen 

Sachsenstraße 29 

45128 Essen 

Tel.: 0201 / 884805-30 

Fax: 0201 / 884805-31 

Sprechen Sie uns gerne an: 

Katharina Lorenz 
(Abteilungsleiterin) 

E-Mail: k.lorenz@ebbk.schule 

Thies Fedders 
(Bildungsgangleiter) 

E-Mail: t.fedders@ebbk.schule

KO N TA K T

Zweijähriger Bildungsgang, der berufliche 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
vermittelt und zum schulischen Teil der 

Fachhochschulreife führt.

Z W E I J Ä H R I G E  B E R U F S FAC H S C H U L E  
( H Ö H E R E  H A N D E L S S C H U L E )  

FAC H B E R E I C H   

W I RT S C H A F T  U N D  V E RWA LT U N G  

http://www.schueleranmeldung.de
https://ebbk-essen.de
mailto:t.fedders@ebbk.schule
mailto:t.fedders@ebbk.schule


Zweijährige Berufsfachschule 

Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung

Abschluss 

Fachhochschulreife (schulischer Teil) 

Aufnahmevoraussetzung 

Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)  

oder 

Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

Unsere Zielsetzungen 
Wir werden 

Sie auf Ihrem Weg zur Fachhochschulreife optimal fördern 
und immer ein offenes Ohr für Ihre Bedürfnisse und Anlie-
gen haben; 

mit Ihnen gemeinsam Ihre fachlichen, digitalen und sozia-
len Kompetenzen weiterentwickeln und Ihr Interesse an 
wirtschaftlichen Zusammenhängen wecken; 

Ihre Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft optimie-
ren; 

Ihnen ein Wir-Gefühl im Bildungsgang geben; 

Sie optimal auf die Abschlussprüfungen vorbereiten; 

Sie fit für die Aufnahme einer Berufsausbildung oder ein 
Studium an einer Fachhochschule machen. 

Besonderheiten des Bildungsgangs 

zur Fachhochschulreife in kleinen Klassengruppen; 

PC- und iPad-gestützter Unterricht; 

Vermittlung von betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, Fähig-
keiten und Fertigkeiten; 

äußerst motiviertes Team von Lehrerinnen und Lehrern; 

Kostenloser Zugang zu Microsoft 365 - immer und überall; 

wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum selbstständigen Lerner; 

wir fördern und fordern Sie individuell; 

Differenzierungsangebote; 

soziale Beratung in Problemfällen; 

kompetente Unterstützung bei der Berufsorientierung und 
Berufswahl.

Was bietet die Zweijährige Berufsfachschule? 

Einstieg in das Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung 

Die Zweijährige Berufsfachschule will auf eine Berufstätigkeit in 
Wirtschaft und Verwaltung vorbereiten und dadurch die Startchan-
cen auf dem Ausbildungsmarkt verbessern. 

Die in der Zweijährigen Berufsfachschule erworbenen Kenntnisse 
können zu einer Verkürzung der Ausbildungsdauer genutzt werden. 

Fachhochschulreife (schulischer Teil) 

Den Schülerinnen und Schülern, die sich später dazu entschließen, 
an einer Fachhochschule zu studieren, vermittelt die Zweijährige 
Berufsfachschule den schulischen Teil der Fachhochschulreife. Ab-
solventen der Zweijährigen Berufsfachschule können in Verbindung 
mit einem halbjährigen Praktikum oder einer abgeschlossenen Be-
rufsausbildung ein Studium an einer Fachhochschule aufnehmen. 

Die Fachhochschulreife ist übrigens oft auch Eingangsvoraussetzung 
für Berufe in Wirtschaft und Verwaltung. 

Das dreiwöchige Praktikum 

Das Praktikum, das am Ende der Jahrgangsstufe 11 absolviert wird, 
bietet die Chance, in örtlichen Unternehmen schulische Erfahrun-
gen mit dem betrieblichen Alltag zu vergleichen und zu bereichern. 
Außerdem können durch das Praktikum Kontakte für die spätere 
Berufswahl geknüpft werden. 

Welche Voraussetzungen sind zu beachten? 

Die formale Voraussetzung ist der Mittlere Schulabschluss, aber die 
persönlichen Voraussetzungen sind ebenfalls wichtig: 

Interesse an kaufmännischen Sachverhalten und Themen aus 
Wirtschaft und Politik 

Leistungsbereitschaft, da die Zweijährige Berufsfachschule ein 
Vollzeitjob ist 

Kaufmännische „Tugenden“ wie Pünktlichkeit, Ordentlichkeit 
und Zuverlässigkeit 

Wir empfehlen die Anschaffung digitaler Endgeräte (Desktop-PC, 
Laptop, Drucker oder Tablet). Für das digitale Lernen reicht ein 
Handy nicht aus. 

Welche Fächer werden unterrichtet? 

Zur Vorbereitung auf eine Berufstätigkeit in Wirtschaft und Ver-
waltung nehmen die berufsbezogenen Fächer  

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen, 

Volkswirtschaftslehre und 

Informationswirtschaft 

einen breiten Raum ein. 

Andere Fächer - Deutsch, Englisch, nach Wahl 2. Fremdsprache 
(Spanisch für Anfänger), Mathematik, Biologie, Politik/Gesell-
schaftslehre, Religion, Praktische Philosophie, Sport - erweitern 
die berufliche und allgemeine Qualifikation. 

Zum Differenzierungsbereich gehören die Fächer Berufsorientie-
rung, Sprachbildung und - als Alternative zur 2. Fremdsprache - 
Internationale Wirtschaftspolitik oder Informatik.  

Im Durchschnitt umfasst der Stundenplan 33 Unterrichtsstun-
den, die auch im Nachmittagsbereich stattfinden. 

Welcher Abschluss kann erreicht werden? 

Am Ende der Klasse 12 findet eine schriftliche Abschlussprüfung 
in den folgenden Fächern statt: 

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen 

Mathematik 

Deutsch  

Englisch 

Ggf. können auch mündliche Prüfungen hinzukommen. 

Bei bestandener Prüfung erhalten die Schülerinnen und Schüler 
das Zeugnis der Fachhochschule (schulischer Teil).  
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